
Industrie- und Handelskammer Limburg  1/1 
Postanschrift: IHK Limburg ⋅ Postfach 1263 - 65532 Limburg ⋅ Büroanschrift: Walderdorffstr. 7 ⋅ 65549 Limburg 
Tel. 06431/210-0 ⋅ Fax 06431/210-205 ⋅ E-Mail: info@limburg.ihk.de ⋅ Internet: www.ihk-limburg.de 

 
 
 
 
 

Kauf: Umtausch, Reklamation, 
Wandlung, Minderung und Garantie 

 
 
 
Wann liegt ein geltender Kaufvertrag vor? 
 
Bietet jemand dem anderen an, eine Ware zu kaufen oder zu verkaufen und ist der 
andere einverstanden, so ist ein wirksamer Kaufvertrag geschlossen. Dies kann 
ohne Worte geschehen, z. B. wenn im Supermarkt der Kunde die Ware aufs Band 
legt (Angebot) und die Kassiererin den Preis in die Kasse eingibt (Annahme). 
 
Kaufverträge brauchen nicht schriftlich abgeschlossen zu werden. Außerhalb von 
Geschäften des täglichen Lebens empfiehlt sich allerdings die Schriftform, um hier 
Schwierigkeiten und Beweisprobleme zu umgehen. 
 
Kunden kehren nach Vertragsschluss häufig zum Verkäufer zurück, um ihre 
Unzufriedenheit über die Ware zu äußern und die Ware zurückzugeben. Einerseits 
mag der Grund beim Käufer selbst liegen: Die Ware wird von ihm nicht benötigt, 
Größe oder Farbe passen nicht oder sie gefällt ihm einfach nicht mehr. Dann 
wünscht der Kunde oft Umtausch. 
 
 
Wann kann/ muss eine Ware umgetauscht werden? 
 
Grundsätzlich kein generelles Umtauschrecht 
 
Der Kunde hat grundsätzlich kein Recht, von einem geschlossenen Kaufvertrag 
zurückzutreten, sich also einseitig davon zu lösen. Ein allgemeines Umtauschrecht 
aus Gründen, die allein beim Kunden liegen, gibt es nicht. Etwas anderes gilt, wenn 
die Ware einen Fehler oder Mangel aufweist. Ein Umtauschrecht wegen 
Nichtgefallens ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und somit nur dann gegeben, wenn 
eine entsprechende Vereinbarung (auch mündlich) getroffen wurde. 
 
Nur ausnahmsweise räumt das Gesetz dem Kunden ein Widerrufsrecht von 14 
Tagen ein. Dies ist bei Haustür-, Fernabsatz- und Verbraucherkreditgeschäften der 
Fall, da hier der Kunde vor Überrumpelung und vor übereilten Schuldverpflichtungen 
geschützt werden soll. 
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Kulanzleistungen 
Häufig erfüllt der Handel Umtauschwünsche der Kunden aber freiwillig aus 
Kulanzgründen. Dabei kann der Händler selbst entscheiden, ob und wie er dem 
Kunden entgegenkommen will. Warenart, Branche, Betriebstyp und 
Unternehmensform, besonders aber die Person des Kunden (z. B. Groß- oder 
Stammkunde) werden diese Überlegungen in der Regel beeinflussen und eventuell 
zu unterschiedlichen Kulanzleistungen führen. Denkbar ist z. B. die Rücknahme des 
Artikels gegen einen Gutschein, die Erstattung des Kaufpreises in bar oder der 
Umtausch gegen andere Ware. Beim Umtausch können mögliche Preisdifferenzen 
ebenfalls in Form einer Gutschrift oder durch Barzahlung ausgeglichen werden. 
 
Gutscheine 
Gutscheine können immer ausgestellt werden, wenn ein Kaufmann freiwillig Ware 
zurücknimmt. Liegt aber eine berechtigte Reklamation vor – etwa weil die Ware 
einen Mangel hat – darf ein Gutschein nur ausgestellt werden, falls der Kunde damit 
ausdrücklich einverstanden ist. Solche Kaufgutschriften dürfen in ihrer Geltung 
zeitlich befristet werden. Aber laut Rechtsprechung muss die Einlösung mindestens 
drei Monate lang möglich sein. Ohne die Angabe eines Geltungszeitraums auf der 
Gutschrift kann diese von Verbrauchern drei Jahre lang geltend gemacht werden, 
bevor sie verjährt. 
 
Gewährung eines Umtauschrechts 
Als besonderen Kundenservice versprechen Händler nicht selten ein 
„Umtauschrecht“. Der Kunde sollte dann aber schon bei Abschluss des Vertrages auf 
die Voraussetzungen und Folgen eines Umtausches hingewiesen werden. Sonst 
entstehen unter Umständen Missverständnisse, z. B. wenn der Kunde unter 
Berufung auf dieses Versprechen zurücktreten möchte, während der Händler nur ein 
Eintauschen gegen eine andere Ware oder einen Gutschein gewähren wollte. 
 
 
Was gilt, wenn Ratenzahlung vereinbart wurde? 
 
Ratenkäufer, die Verbraucher sind (z. B. bei Verbraucherdarlehen, 
Ratenlieferungsvertrag, Existenzgründungsdarlehen, Teilzahlungsgeschäfte, 
Finanzierungsleasingverträge), können ihre vertragliche Zusage widerrufen. Der 
Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) 
innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss des Vertrages gegenüber dem 
Unternehmer zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Bei einem Verbraucherdarlehen gilt der Widerruf als nicht erfolgt, wenn 
der Darlehensnehmer das Darlehen bereits empfangen hat und dieses nicht binnen 
zwei Wochen nach Erklärung des Widerrufs oder nach seiner Auszahlung 
zurückzahlt. Kein Abzahlungsgeschäft und somit keine Widerrufsmöglichkeit liegt 
vor, wenn auf den vereinbarten Kaufpreis lediglich eine Anzahlung geleistet wurde, 
um den Verkauf des Artikels an jemand anders zu verhindern. In diesen Fall ist auch 
kein Widerruf möglich. 
 
 
Wann kann von einem Haustürgeschäft zurückgetreten werden? 
 
Auch bei sogenannten Haustürgeschäften hat der Kunde ein Widerrufsrecht. Die 
zweiwöchige Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher eine deutlich 
gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform (Brief, Fax, E-Mail) 
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Mitgeteilt worden ist und er diese unterschrieben hat. Sie muss auch Namen und 
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und ein Hinweis 
auf den Fristbeginn erhalten. Wird der Kunde nicht schriftlich auf das Rücktrittsrecht 
hingewiesen, so kann er (wohl) noch, falls in der Zwischenzeit die Belehrung nicht 
nachgeholt wird, bis zu sechs Monaten nach Lieferung und Bezahlung zurücktreten. 
 
Als Haustürgeschäft gelten z. B. Vertragsabschlüsse, 
 

- die im häuslichen Bereich oder am Arbeitsplatz des Kunden erfolgen, ohne 
dass der Verkäufer zum Gespräch bestellt worden ist, 

- die bei einer Freizeitveranstaltung, die im Interesse des Unternehmers 
durchgeführt wurde (so genannte „Kaffee- oder Butterfahrten“, nicht aber 
Verbrauchermessen) erfolgen oder 

- die im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen im Bereich öffentlicher 
Verkehrsflächen erfolgen. 

 
Schließt ein Kaufmann einen Vertrag für sein Geschäft, hat er kein Widerrufsrecht, 
gleich wo der Vertrag geschlossen wurde. 
 
 
Was ist zu tun bei fehlerhaften Waren? 
 
Der Verkäufer muss dem Käufer eine mangelfreie Ware übergeben. Tut er dies nicht, 
so hat er nicht ordnungsgemäß geleistet und dem Kunden stehen deshalb 
verschiedene Ansprüche (Mängelansprüche) gegen ihn zu. 
 
Ein Mangel der Kaufsache liegt vor, wenn ihr tatsächlicher Zustand zum Zeitpunkt 
der Übergabe von der Beschaffenheit abweicht, die Verkäufer und Käufer bei 
Abschluss des Kaufvertrages vereinbart haben. Wurde keine Vereinbarung getroffen, 
so muss die Ware für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendungsart 
geeignet sein bzw. die für eine entsprechende Sache übliche Beschaffenheit 
aufweisen. Als vereinbart gelten regelmäßig auch alle Eigenschaften der Sache, die 
sich aus Werbeaussagen oder Produktbeschreibungen ergeben. 
Ein Mangel liegt vor, wenn eine andere als die Kaufsache geliefert wurde, bei 
Zuweniglieferung und bei fehlerhafter Aufbauanleitung. 
Dass Werbeversprechen oder Verpackungsaussagen (u. a. Montageanleitungen) 
meist vom Hersteller und nicht vom Verkäufer getroffen werden, ist für den Anspruch 
des Käufers gegenüber dem Verkäufer irrelevant. Auf Grund der Tatsache, das auch 
der Verkäufer von der Werbung des Herstellers profitiert, muss er sich die 
Werbeaussagen gegenüber dem Kunden zurechnen lassen. Er kann den Mangel an 
der Kaufsache nicht desto trotz selbst gegenüber dem Hersteller geltend machen. 
 

Übersicht über mögliche Fehler: 

1. Ausdrückliche Vereinbarung wird nicht eingehalten 
2. Keine Eignung für die gewöhnliche Verwendung 
3. Beschaffenheit, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist, fehlt 
4. Öffentliche Äußerungen von Verkäufer, Hersteller und Gehilfen werden nicht 

eingehalten 
5. Montagefehler des Verkäufers 
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Steht die Fehlerhaftigkeit der Ware fest, so hat der Kunde gegen den Verkäufer 
verschiedene abgestufte Rechte: 
 

1. Vorrangig: Nacherfüllung auf Kosten des Verkäufers; 
Wahl des Käufers! 

   

Mangelbeseitigung 
 Nachlieferung einer mangelfreien 

Sache 

   

Ggf. Verweigerung bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit 

   

2. Nachrangig, da grundsätzlich erst nach erfolglosem Ablauf einer 
Dem Verkäufer zur Nacherfüllung gesetzten Frist: 

   

Rücktritt Minderung Schadensersatz 
 
 

Nacherfüllung: 
 

Ist die Ware mit einem Mangel behaftet, hat der Käufer einen Anspruch auf 
Nacherfüllung (§ 439 BGB). Er kann also Nachbesserung der fehlerhaften Sache 
(„Beseitigung des Mangels“) oder Ersatzlieferung einer neuen Sache („Lieferung 
einer mangelfreien Sache“) verlangen. 
Unter Nachbesserung fällt z. B. die Reparatur einer Hifi-Anlage. Die Ersatzlieferung 
ist die Lieferung eines neuen Toasters der gleichen Serie gegen Herausgabe des 
fehlerhaften. 
Der Verkäufer darf die Nacherfüllung nur verweigern, wenn sie unmöglich (wie z. B. 
die Nachlieferung eines Unikates) oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten 
verbunden ist. 
 

Weitere Mängelansprüche nach der Nacherfüllung: 
 

Schlägt die Nacherfüllung fehl oder hat der Verkäufer diese verweigert, stehen dem 
Käufer Ansprüche auf Rücktritt vom Vertrag, Minderung und/oder Schadensersatz 
zu. Gleiches gilt, wenn er dem Verkäufer eine angemessene Frist zur 
Nachbesserung eingeräumt hat und diese erfolglos verstrichen ist. 
 

Der Rücktritt vom Vertrag bedeutet die Rückgängigmachung des Kaufvertrages. Es 
sollen die Ware gegen den Kaufpreis zurückgetauscht werden. 
 

Unter Minderung ist der Anspruch auf die Herabsetzung des Kaufpreises zu 
verstehen. Die Berechnung der Kaufpreisminderung richtet sich dabei nicht nach 
dem Gutdünken des Käufers oder des Verkäufers, sonder ist durch Schätzung zu 
ermitteln. Dabei ist auf den Wert der Sache in mangelfreiem Zustand im Verhältnis 
zu dem tatsächlichen Wert abzustellen. 
 

Der Schadensersatzanspruch kann sich auf Ersatz der Kosten, die für die 
Beseitigung des Mangels erforderlich sind, richten oder solche, die durch den Mangel 
an anderen Rechtsgütern verursacht wurden oder auf Grund der Verzögerung der 
Nacherfüllung entstanden sind. Der Verkäufer haftet hierbei für Fahrlässigkeit, d.h. 
für das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. 
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Anders als früher kann der Käufer jetzt auch Schadensersatz verlangen, wenn er 
vom Vertrag zurückgetreten ist. 
 
 

Verjährung und Beweislast 
 

Seit dem 1.1.2002 gelten neue Fristen für die Verjährung von Ansprüchen wegen 
Mängeln der Kaufsache. Bei Kaufverträgen über bewegliche Sachen verjähren diese 
Mängelansprüche grundsätzlich in zwei Jahren, bei Kaufverträgen über 
Grundstücke und Baumaterialien in fünf Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt 
regelmäßig mit der Übergabe der Kaufsache. 
 

Der Verkäufer haftet für solche Mängel, die bei der Übergabe der Sache vorhanden 
sind. Treten Mängel innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, so 
wird, wenn der Käufer ein Privatmann ist, vermutet, dass die Sache schon bei der 
Übergabe den nun aufgetretenen Mangel hatte. Das bedeutet, dass während der 
ersten sechs Monate nach dem Kauf der Verkäufer nachweisen muss, dass der 
Mangel an der gekauften Sache bei Übergabe noch nicht vorgelegen hat 
(Beweislastumkehr). Die Sechsmonatsfrist gilt nicht bei Kauf von Unternehmer zu 
Unternehmer. 
 

Der Verkäufer haftet nicht für Mängel, die auf natürlichem Verschleiß, Abnutzung 
oder unsachgemäßem Gebrauch beruhen. Auch hier trifft ihn innerhalb der ersten 
sechs Monate die Beweislast. 
 

Ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsbegrenzung hinsichtlich der 
Mängelhaftung, die für den Käufer negativ ist, ist nur beschränkt möglich. Zunächst 
muss sie durch Vertrag oder AGB vereinbart werden. Ferner ist zu unterscheiden 
zwischen: 

- Dem Verbrauchsgüterkauf, also dem Verkauf durch einen Unternehmer an 
eine Verbraucher, und 

- Dem Verkauf an einen Unternehmer. 
Beim Verbrauchsgüterkauf (Verkauf von Unternehmer an Privaten) sind von der 
gesetzlichen Verjährungsregelung abweichende Regelungen zum Nachteil des 
Verbrauchers unwirksam. Nur bei gebrauchten Sachen kann die Verjährungsfrist auf 
bis zu einem Jahr durch eine ausdrückliche Vereinbarung verkürzt werden. 
 

Beim Unternehmerkauf (Verkauf an einen Unternehmer) – gleich ob vom 
Unternehmer oder Verbraucher – kann die Haftung und damit die Verjährung, auch 
nach dem neuen Recht wohl gänzlich ausgeschlossen werden. 
 
 

Unternehmerrückgriff 
 

Wird der Verkäufer nach dem Verkauf einer neu hergestellten Sache wegen eines 
Mangels von dem Kunden in Anspruch genommen, kann er seinerseits seinen 
Lieferanten dafür in Anspruch nehmen. Dabei steht ihm im Falle des 
Verbrauchsgüterkaufs gegen seinen Lieferanten wahlweise die oben genannten 
Ansprüche zu. Es bedarf hier nicht erst einer erfolglosen Nacherfüllung oder 
Fristsetzung für die Geltendmachung der anderen Ansprüche. 
Schadensersatzansprüche umfassen den Ersatz der Aufwendungen, die für die 
Nacherfüllung getätigt werden mussten, wie z. B. Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten. Auch im Bereich des Unternehmerrückgriffs besteht die Vermutung, 
dass ein Mangel bereits im Zeitpunkt der Übergabe der Sache an den Verkäufer 
vorgelegen hat, wenn er innerhalb der ersten sechs Monate nach der Auslieferung 
an den Verbraucher auftritt. 



6/6 

Je nachdem, wie lange die Kaufsache bei dem Endverkäufer bereits lagerte, kann 
die Verjährungsfrist (zwei Jahre, s. o.) aus seinem Kaufvertrag mit dem 
Vorlieferanten bereit abgelaufen sein. Um die Gefahr des Rückgriffausschlusses für 
den Endverkäufer wegen Verjährung auszuschließen, gibt es in diesem Fall eine 
Ablaufhemmung der Verjährung. 
Diese trifft frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der 
Endverkäufer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat. Ihm bleiben somit in 
solchen Fällen nach seiner Inanspruchnahme durch den Verbraucher für seinen 
Regress gegen den Vorlieferanten mindestens zwei Monate Zeit. 
Läuft die „Grund- Verjährungsfrist“ für die Mängelgewährleistung aus dem 
Kaufvertrag des Vorlieferanten mit dem Endverkäufer erst später ab, steht dem 
Endverkäufer die längere Frist bis Ablauf der zwei Jahre zur Geltendmachung seiner 
Ansprüche zur Verfügung. 
Diese Ablaufhemmung beträgt höchstens fünf Jahre. Also: Die Verjährungsfrist 
zwischen Verbraucher und Endverkäufer beträgt zwei Jahre. Darüber hinaus kann 
der Endverkäufer den Vorlieferanten nach Ablieferung der Sache längstens noch 
weitere drei Jahre in Anspruch nehmen. 
 

Unternehmerrückgriff im Überblick: 
 

1. Verbrauchsgüterkauf über neu hergestellte Ware 
2. Sachmangel 
3. Unternehmer musste als Folge der Mangelhaftigkeit (und nicht z.B. wegen 

Kulanz) die verkaufte Sache zurücknehmen oder Käufer hat Kaufpreis 
gemindert. 

 
 
Erleichterte Geltendmachung der 
Gewährleistungsansprüche: 

 
Aufwendungsersatz: 

- Nacherfüllungsverlangen entfällt 
- Beweislastumkehr (§ 476 BGB-E)  
  gilt entsprechend 
- Ablaufhemmung der Verjährung 

 

- Ersatz der Aufwendung, die  
  der Unternehmer im   
  Verhältnis zum Unternehmen  
  zu tragen hat. 

 

Abweichende Vereinbarung nur bei „gleichwertigem Ausgleich“ 
 

Entsprechende Anwendung der o.g. Grundsätze auf 
die übrigen Verträge in der Lieferkette 

 
 

Garantie 
 

Die Garantie wird im Alltag oftmals mit der Gewährleistung verwechselt. Im 
rechtlichen Sinne ist die Garantie jedoch etwas anderes. Unter der Garantie versteht 
man eine Vereinbarung, bei der der Garantiegeber seinem Kunden einen Anspruch 
einräumt, der über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgeht oder neben ihn 
treten kann. Die Garantie ist also eine Kulanzvereinbarung mit dem Kunden, die 
durch eine gesonderte Garantieerklärung durch den Hersteller (Herstellergarantie) 
oder aber durch den Händler (Händlergarantie) erfolgt. 
Dabei wird vom Hersteller oder Händler die Haftung übernommen, dass die Sache 
bestimmte Merkmale aufweist bzw. Eigenschaften hat (Beschaffenheitsgarantie) 
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oder dass diese Beschaffenheit über einen bestimmten Zeitraum besteht, also nicht 
durch Verschleiß oder Abnutzung beeinträchtigt wird (Haltbarkeitsgarantie). 
Die sich aus der Garantieerklärung ergebene Garantieverpflichtung ist unabhängig 
vom Bestehen / Nichtbestehen eines Sachmangels bei Gefahrübergang (in der 
Regel bei Übergabe der Sache), damit unabhängig von der gesetzlichen 
Gewährleistung. 
Dem Käufer können also unter Umständen Ansprüche aus gesetzlicher 
Sachmängelhaftung sowie Ansprüche aus der Garantie nebeneinander zustehen. 
Wofür der Garantiegeber einstehen möchte, ergibt sich aus der Garantieerklärung. 
Im Gegensatz zur gesetzlichen Sachmängelhaftung werden dem Hersteller oder 
Händler somit Freiräume zur Festsetzung der Haftung zugebilligt. Gesetzlich geregelt 
ist lediglich die Beweilastumkehr für die Haltbarkeitsgarantie. Diesbezüglich besteht 
eine gesetzliche Vermutung für den Garantiefall, wenn ein Fehler oder „Mangel“ 
innerhalb der Geltungsdauer auftritt. 
Für die Garantie haftet nur derjenige, der sich eingeräumt hat. Der Käufer hat 
also keinen Anspruch aus der Garantiezusage gegen den Verkäufer, wenn die 
Garantie vom Hersteller zugesagt wurde. Anders ist es natürlich, wenn ein 
Sachmangel vorliegt, für den der Verkäufer gesetzlich haftet (s.o.). 
Die Garantieerklärung kann schriftlich oder mündlich abgegeben werden, also 
sowohl im Vertrag, auf der Verpackung oder in der Produktbeschreibung als auch im 
Verkaufsgespräch. Der Käufer kann sich, wie bei der Sachmängelhaftung auch, auf 
die Werbung berufen. Im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs kann der Verbraucher 
eine schriftliche oder auf einen Datenträger fixierte Ausfertigung der 
Garantieerklärung verlangen. Diese muss einfach und verständlich abgefasst sein 
und des weiteren den Namen und die Anschrift des Garantiegebers beinhalten. Ist 
dies nicht der Fall, bleibt die Garantieverpflichtung des Garantiegebers zum Schutz 
des Verbrauchers dennoch unberührt bestehen. 
 

Achtung 
Ab dem 01.01.2003 ist die Übergangsregelung für Dauerschuldverhältnisse 
abgelaufen, d. h. dass Rahmenverträge oder sonstige langfristige 
Vertragsbeziehungen, die noch nach altem Schuldrecht abgeschlossen wurden, 
zwingend dem neuen Schuldrecht unterliegen. 
Unternehmer sollten deshalb überprüfen, ob Altvertrage neu verhandelt oder 
angepasst werden müssen, insbesondere unter den Gesichtspunkten: 

- Gewährleistungsfrist, 
- Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen, 
- Haftungsausschlussklauseln, 
- Unternehmerrückgriff. 

 
 

Anfragen aus dem Bezirk der Industrie- und Handelskammer Limburg beantwortet 
Ihnen: 
 

Anke Fellinger-Hoffmann 
Tel.: 06431/210-120 
Fax: 06431/210-205 
Mail: a.fellinger@limburg.ihk.de 
 
 

Stand: Juli 2005 
 

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer Kammer – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung 
für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 


